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Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Loacker, Kolleginnen und Kollegen haben am 

27. Mai 2019 unter der Nr. 3622/J an meinen Amtsvorgänger eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend „fällige Ausgleichszahlungen aufgrund des EuGH-

Urteils betreffend Vordienstzeiten“ gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1 und 3: 

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil C-24/17 festgehalten, dass seine Erwägungen 

betreffend Ausgleichszahlungen nur solange gelten, bis der nationale Gesetzgeber 

Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gleichbehandlung erlassen hat. Da bis zur 

Schaffung dieser Neuregelung nur eine grobe Schätzung der Anzahl der betroffenen 

Personen und Kosten auf Grundlage von Hochrechnungen und zu treffenden Annahmen 

möglich ist, ersuche ich um Verständnis, dass eine seriöse Beantwortung dieser Frage nicht 

möglich ist. 

Zu 2: 

 
männlic

h 
weiblich Gesamt 

Bundesministerium für Landesverteidigung 
(Zentralstelle und direkt nachgeordnete 
Elemente) 

2.520 670 3.190 

Kommando Streitkräfte 8.434 719 9.153 

Kommando Streitkräftebasis 2.036 284 2.320 

Summe 12.990 1.673 14.663 
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Zu 4 und 5: 

Das Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport hat mit Schreiben vom 31. Mai 

2019 alle Dienstbehörden und Personalstellen des Bundes über das Vorliegen des EuGH-

Urteils informiert und darauf hingewiesen, dass es bis zur nationalen Neuregelung dem 

Obersten Gerichtshof und dem Bundesverwaltungsgericht obliege, wie in den beiden 

Ausgangsverfahren eine unmittelbare Anwendung des Unionsrechts zu erfolgen habe. 

Weiters hat es mitgeteilt, dass ein Entwurf für eine gesetzliche Lösung erarbeitet und zur 

Sicherstellung einer einheitlichen Vollziehung laufend über die Vorgehensweise informiert 

werde. 

BM Thomas STARLINGER 
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